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1 GEMA
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"Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und me-
chanische Vervielfältigungsrechte".

GEMA-Gebühr muss gezahlt werden, wenn Musik 
öffentlich genutzt wird.
Ausnahmen: 
    Lizenzfreie Musik
    Musik von Urheber*innen, die min. 70 Jahre tot sind

Beispiele
Veranstaltungen (Konzerte, Partys, Lesungen, etc.)
Hintergrundmusik (in Bars, Cafés, etc.)
Musik im Internet (Webradios, Podcasts, Apps, Web-
sites, etc.)
Musik, Hörbücher, etc. auf Tonträgern (CD oder Vinyl)

Berechnung
Online-Preisrechner 
www.gema.de/portal/app/tarifrechner

Vorgang
Vor der Veranstaltung
Anmeldung der Musiknutzung (Art, Datum, Zeitraum, 
Ort, Eintrittspreis, Anzahl der Sitz- und Stehplätze) im 
Onlineportal www.gema.de/portal

Nach der Veranstaltung
Einreichung der Nutzungsnachmeldung (Eintrittsein-
nahmen Netto und Besucher*innenzahl) und Setlist im 
Onlineportal

https://gema.de/portal
https://gema.de/portal/app/tarifrechner


2 KSK

"Künstlersozialkasse" - Kranken-, Pflege- und Renten-
versicherung für Künstler*innen und Publizist*innen

Die KSK-Abgabe müssen Veranstalter*nnen zahlen, 
die regelmäßig selbstständige Künstler*innen und 
Publizist*innen engagieren und deren Arbeit nutzen.
Es gibt Ausnahmen! Beispielsweise: Befreiung von Gelegenheitsveran-

stalter*innen mit weniger als 3 Veranstaltungen im Jahr. Dafür muss ein 

Antrag bei der KSK gestellt werden.

Beispiele für künstlerische Tätigkeiten
Musik, Gesang, DJ, Comedy, Kabarett, Tanz, Choreo-
grafie, Fotografie, Film, Grafikdesign, Illustration, etc.

Berechnung: KSK-Abgabesatz 2024:  5 %
Gilt für alle Entgelte an selbstständige Künstler*innen 
und Publizist*innen:
    Honorare, Gagen, etc.
    Auslagen (z.B. Telefonkosten)
    Nebenkosten (z.B. Materialkosten)

Vorgang
Einmalig: Anmeldung bei der KSK mit Anmeldeunter-
lagen
Jährlich: Einreichung des Meldebogens für jährliche 
Entgelte

Zum PDF-Download auf der Website 
www.kuenstlersozialkasse.de/service-und-medien 
oder per Onlineportal 
www.kuenstlersozialkasse.de/service-und-medien/formulare
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Die Regeln für Lärm können je nach Veranstaltung, 
Ort und Dauer unterschiedlich sein.

Ruhezeiten
Nachtruhe von Montag bis Sonntag: 22 bis 6 oder 7 
Uhr (Landesimmissionschutz-Gesetz, LImSchG)
Samstag, Sonntag und Feiertage: 13 bis 15 Uhr 
(Feiertagsschutz-Verordnung, FSchVO)
Gilt nicht für Veranstaltungen von Schulen, Kindertageseinrich-

tungen und Vereinen.

Sonntag und Feiertage: ganztägig

Allgemein gilt
Störender Lärm darf nicht nach draußen dringen, 
durch den andere "unzumutbar belästigt werden"
ggf. Ausnahmegenehmigung beantragen

3 LÄRM

5



4 WEITERE WICHTIGE VORSCHRIFTEN
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Jugendschutzgesetz

Lebensmittelgesetz 

Gaststättengesetz (Ausschanklizenz) 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Foto- & Bildrechte 
(Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht)

Versammlungsstättenverordnung 

    Brandschutz 
    Flucht- und Rettungswege 
    Rettungs- und Ordnungsdienst 
    Technische Einrichtungen 
    … 



5 SICHERHEIT 
UND AUSSCHLUSS VON PERSONEN
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Vor der Veranstaltung
In der Ankündigung können bestimmte Personen von 
der Teilnahme mit der sogenannten Ausschlussklausel 
ausgeschlossen werden:

"Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem 
Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die 
rechtsextremen Parteien oder Organisationen ange-
hören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, 
nationalistische, antisemitische oder sonstige men-
schenverachtende Äußerungen in Erscheinung getre-
ten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren 
oder von dieser auszuschließen."
Ausschluss über das Hausrecht, Rechtsgrundlage § 6 Versammlungsgesetz (VersG)

Während der Veranstaltung
1. Hausrecht durchsetzen
Personen von der Teilnahme ausschließen, die "gröb-
lich stören"
ggf. Hausverbot aussprechen

2. Wenn Personen nicht freiwillig gehen      
Polizei (110) anrufen

Ausschluss über das Hausrecht, Rechtsgrundlage § 11 Versammlungsgesetz (VersG)



WEITERE TIPPS UND CHECKLISTEN

Tipps, Inspirationen und Checklisten für eine erfolgrei-
che Planung und Durchführung von (öffentlichen) 
Veranstaltungen für Vereine gibt es u. a. hier:

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 
(DSEE): Veranstaltungen – Feste und Feiern gekonnt 
über die Bühne bringen (2-teilige Videoserie) 
www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/
dseeerklaert/veranstaltungen2024

Haus des Stiftens:
Checkliste Veranstaltungsorganisation
www.hausdesstiftens.org/wp-content/uploads/
Veranstaltungsreihe-Checkliste.pdf
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www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/dseeerklaert/veranstaltungen2024
www.hausdesstiftens.org/wp-content/uploads/Veranstaltungsreihe-Checkliste.pdf
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